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Kategorie „Nachhaltige Kommune“ 

Städte und Gemeinden sind aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf das Leben der Bürger und 

Bürgerinnen für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs von besonderer Bedeutung. Nachhaltige 

Projekte und Vorhaben tragen dabei in besonderer Weise zur langfristigen Sicherung der Lebens-

qualität Österreichs bei. Gerade durch eine engagierte Politik der österreichischen Kommunen im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wird dieses Leitbild für BürgerInnen erfahrbar und verständlich.  

Durch die Auszeichnung herausragender Projekte aus dem Wirkungsbereich der österreichischen 

Kommunen mit dem ÖGUT-Umweltpreis sollen engagierte Leistungen auf kommunaler Ebene mit 

hohem Vorbildcharakter für andere Gemeinden gewürdigt werden. Diese Auszeichnung soll auch zu 

einer weiteren Stärkung des Bewusstseins für die Bedeutung der Kommunen beitragen.  

Welche Projekte können eingereicht werden? 

Gesucht werden vorbildhafte Projekte und Vorhaben auf kommunaler Ebene im Sinne einer 

umfassenden nachhaltigen Kommunalentwicklung.  

• Es können abgeschlossene Projekte sowie laufende Vorhaben eingereicht werden, für die der 

Beschluss des Gemeinderates bereits erfolgt ist, bei denen wesentliche Meilensteine bereits 

erreicht sind und deren (voraussichtliche) Ergebnisse nachvollziehbar dargestellt werden.  

• Der Beginn der Projekte soll nicht länger als drei Jahre zurückliegen.  

• Die Einbeziehung der Bevölkerung bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts / 

Vorhabens wird positiv bewertet. 

Exemplarische Beispiele für einreichfähige Vorhaben und Projekte 

✓ Kommunale Klimaschutzprojekte und Projekte zur Anpassung an den Klimawandel 

✓ Entwicklung und Umsetzung eines Energieleitbildes mit Schwerpunkt Energieeffizienz und 

Erneuerbare Energieträger oder von Nachhaltigkeitsleitbildern mit klaren 

Umsetzungsschritten  

✓ Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten mit Schwerpunkt öffentlicher 

Verkehr (ÖV) bzw. Integration von E-Mobilitätskonzepten in bestehende ÖV-Angebote 

✓ Projekte zur quantitativen und qualitativen Abfallvermeidung 

✓ Vorhaben und Projekte zur Realisierung von Smart City Vorgaben  

✓ Sozialpolitische Projekte und Vorhaben (z.B. Wiedereingliederung von Langzeitarbeits-

losen, Bekämpfung von Energiearmut) 

✓ Raumordnungskonzepte entsprechend den zentralen Komponenten einer nachhaltigen 

Entwicklung (Berücksichtigung von Aspekten in der Energieraumplanung) 

✓ Projekte und Vorhaben zur Förderung regionaler Produkte und Wertschöpfung 

✓ Umsetzung eines nachhaltigen Finanzmanagements auf kommunaler Ebene 

✓ Projekte zur Umsetzung der SDGs der Vereinten Nationen im Umweltbereich auf 

kommunaler Ebene (insbesondere Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, Ziel 6: Sauberes 

Wasser und Sanitärversorgung, Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, Ziel 8: Menschen-

würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, 

Ziel 12: Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster, Ziel 13: Maßnahmen zum 
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Klimaschutz; Weitere Informationen zu den SDGs: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030) 

Wer kann Projekte einreichen? 

• Österreichische Städte und Gemeinden  

• Betriebe im Eigentum österreichischer Städte und Gemeinden 

Beurteilungskriterien 

Bei der Bewertung der Einreichungen stehen folgende Aspekte im Vordergrund: 

• Vorbildcharakter für andere Kommunen 

• Qualität der Umsetzung (umfassender Ansatz, Durchführung,..) 

• Ergebnisse hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit und Qualität 

Preisgeld 

Das Preisgeld beträgt € 5.000,- und wird vom Österreichischen Städtebund zur Verfügung gestellt.  

 

Die Einreichfrist endet am 30. September 2019. 

Details zur Einreichung  

Ihre Einreichung erfolgt in zwei Schritten: 

Schritt 1: Projektdaten ausfüllen auf www.oegut-registration.at/oegut-umweltpreis-2019-

einreichung/ 

Schritt 2: Übermittlung der Einreichunterlagen an umweltpreis@oegut.at, bestehend aus 

• Beschreibung Ihres Projekts anhand des Leitfadens, 

• unterschriebene rechtliche Erklärung (Scan). 

Zusätzliches Infomaterial wie Fotos, Poster, Filme o.ä. (inkl. Copyright) ist willkommen, 

Sendungen mit mehr als 15 MB bitte via Wetransfer, ftp-Server o.ä. übermitteln. 

Wie geht es weiter? 

Auswahl der PreisträgerInnen 

Eine unabhängige Jury nimmt die Auswahl der PreisträgerInnen vor. 

Preisverleihung 

Die feierliche Überreichung der Preise erfolgt am 20. November 2019 im Rahmen des ÖGUT-

Jahresempfangs in Wien durch ÖGUT-Präsident Dr. Rene Alfons Haiden, ÖGUT-Generalsekretärin 

Monika Auer und eine/n Vertreter/in des Sponsors. 

 

Fragen zum Umweltpreis  

richten Sie bitte an: umweltpreis@oegut.at oder kontaktieren Sie uns unter +43 1 315 63 93. 
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